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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.06.1984 

Geschäftszahl 

82/16/0081 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

82/16/0083 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2717/79 E 23. Jänner 1980 RS 1 

Stammrechtssatz 

Die Gewährung von Zahlungserleichterungen gemäß § 212 Abs 1 BAO setzt das Vorliegen zweier 
rechtserheblicher Tatsachen voraus, die beide gegeben sein müssen, um die Abgabenbehörden in die Lage 
zu versetzen, von dem ihnen eingeräumten Ermessen Gebrauch machen zu können. Bei Fehlen auch nur 
eines dieser beiden Tatbestandselemente ist den Abgabenbehörden die Bewilligung von 
Zahlungserleichterungen verwehrt (Hinweis Reeger-Stoll, Die BAO 5, Seite 332). 
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